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Der neue Cchmizmschc Ncpublitancr.

Herausgegeben von Usteri.

Mittwoch/ den l Juli l8oi. Fünftes Quartal. Den 12 Meßidor IX.

Gesetzgebender Rath, 20. May.
Forlsetzung.

(Beschluß des Gesezvorschlags des Finanzausschusses über

das Zehndgeschäft.)

no. Diejenigen Zchnden, welche, sey es nun von dem

Staat, oder von Gemeinden, Corporalioncn, Slif-
lungen, oder einzelnen Personen, irgend Jemandem
als Theile seines Eikommens angewiesen sind, sollen

nicht gegen den Nutzniesscr, sondern gegen den Ei»
genlhümer losgekauft werden. In Fällen aber, wo
dieser Eigenthümer eine Corporation, Stiftung oder

Particular ist, deren Gefalle bisher nicht unter der

Aufsicht gesetzlich aufgestellter Behörde» sind verwal-
tet worden, sotl die Loskaufsummc einswcilen in
tie Hand der administrativen Behörde jeden Can.
tons gelegt, der Ertrag einzig seiner abgedachte»
Bestimmung gemäß verwendet, und dem Eigenthü-
mer daiur genaue Rechnung gehalten werden,

m. Kein Zehend kann anders als samtlmft, nach demje»

nigcn größeren oder kleineren Bezirke losgekauft
werden, von w-lchem der Eigenthümer ihn bisher
bezogen hat; es wäre dann, daß dieser legtere in
einen lheiiweisen Lsskauf selber einwilligen wollte,

iz. Wohl aber mag der gesamte Loskauf eines solche»
Zehndbcztrks, abseits derjenigen Zehndpflichtigcn
dessiben, welche an seinem bisherigen Zchndcrlrag,
wenigstens zwey Drillhcile entrichtet haben, ohne
Einrede der übrigen, in der Meinung geschehen, daß
alsdann diese leztere» schuldig sey» sollen, ihre bishe-
rigen Zchnb - Rata nunmehr den erstcrn so lange
in Natur abzuführen, bis auch ste sich zum Loskaufe
gegen dieselben nach dem Gesetz entschliessen.

z;. Diejenigen Zebndpflichtigcn eines Zehndbezirks, wel-
ehe den Loskauf begehren, wenden sich deßhalb vor

allem aus an ihre Munizipalität, oder wenn der
Zehndbezirk in mehreren Munizipalitäten liegt, an
diejenige, in deren Bezirk der größere Theil des

Zehiidpsiiehtigen Landes sich befindet.
Diese Munizipalität kündet dem Zchndeigenthümer

den verlangten Loökauf an, und empfängt vsn dem«

selben das Gczcugnjß der erhaltenen Aufkündigung.
Eben sie rcgulirt mit dem Eigenthümer den wirkst,

chcn Loskauf, und brftimt den schuldigen Antheil
eines jeden Zchndpflichtigen an die Loskaufsnmme,
nach Maßgabe seines bisher entrichteten Zchnden;
es wäre denn, daß sie selber sich gütlich hierüber ver-
gleichen könnten.

Wenn endlich die Loskaiissumme entrichtet ist, so

besorgt ste : daß alle und jede Titel, aufweichen eine

Zehndpsiicht bernhete, wofern solche abgesondert

vorhanden sind, von dein Eigenthümer entkräftet
herausgegeben, oder wofern solche Titel in so ge-
nannten Urbaren »nd Zehndrodeln vorhanden wären,
dort durchgestrichen und dagegen ein Ledigungs - so

wie für die bezahlte Loskaufssumme ein Empfangs,
schein unentgeidlich ausgestellt werde. Alle dir st

Schriften bleibe» bey ihr in Verwahrung, und ste

ertheilt jedem der bisherigen Zchndpstichtigen, der
solches verlangen sollte, eine vidimirte Abschrift dir-
selben, auf seine Kosten.

Für alle dieß erhält sie von den Zehndpsiichtigcn
eine billige Belohnung, welche, nach dem Umfang
ihrer Bemühungen, durch die administrativen Ve-
hörden jeden Cantons angemessen bestimt wird.

14. Alle und jede Zchnden von denen in §§ 5. und 6.
dieses Gesetzes die Rede ist, sollen so lange bis sie,

auf die den U. 2 4. 10. n. 12. und gemäße
Weise losgekauft sind, alljährlich zu ihrer Verfallszeit
entrichtet werden, wie von Alters her.
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Jedoch ist den Zchndpflichtigen gestattet ihren bisher

in Natur entrichteten Zehnden künftig in Geld zu

bezahlen, unter folgenden Bedingen:
«t) Müssen dergleichen Zehndpflichtige spätestens bis zum

?<?. Merz eines Jahrs sich erklären: daß sie von nun

an, und bis zum Loskauf ihres Zehnden, denselben

alljährlich in Geld zu entrichten Willens seyen,

d) Der Betrag dieses Geldzinses wird in Ab sicht
a u f d a s Q u a n t u m der nunmehr in Geld zu

bezahlenden Zehndfrüchte unveränderlich, nach dem

dem in §. z. là a. ausgemittelten zehnjährigen

Durchschnillscrtrag, in Adsi^t aus den
Preis hingegen, wird dieser Zièbetrag verän-
derlich nach dem isjährigen Durchschnittspreis
bestimt, welchen die administrative Behörde jeden

Cantons zur Grundlage der Loskäufe von Zehnden
und Grundzinsen jedes Jahr festsetzen wird,

c) Diese Zinse müssen spätestens bis zum zi. Deccm-
der jeden Jahrs dem Zehndeigenthümer, in dem

oben 10 bestirnten Fall aber, der administrativen
Behörde jeden Cantons entrichtet werden.

«Z) Diejenigen, welche nicht vor End des vorgcmeld-
ten Termins ihre vorhabende Umwandlung der bis-

herigeu Natural- Zehndpsiicht in die eben genannte
Geldverzinsung dem Eigenthümer ankündigen, sind

gehalten, im Lauf desselben Jahrs ihre Zehnden auf
gewohnten Fuß zu entrichten,

e) Keine bisherige Naturalzehndpssicht kann in eine

solche Zinsvcrpflichtung anders umgewandelt wer-
den, als samthaft, nach demjenigen größeren oder

kleineren Bezirke, von welchem der Eigenthümer
des Zehnden denselben bisher bezogen hat, es wäre

dann, daß dieser leztere in eine theilweise derley

Umwandlung selber einwilligen wollte,

k) Wohl aber mag die Gesamlumwandlung der biS-

hcrigcn Nakuralzehndpßicht eines solchen Bezirkes in
einen Geldzins, ebenfalls mit demjenigen Anhange
geschehen, welcher oben (§. 12) in Absicht auf den

Gesamtloskanfeines Zehndbezirks ist bedingt worden.

A) Diejenigen Zchndpflichtigen eines Zehndbezirks, wel-
che mehrbemeldte Umwandlung begehren, wenden

sich deßhalb vor allem aus an ihre Mnnizipalitäk,
oder wenn derZehndbezirk in mehreren Mumzipali-
täten liegt, an diejenige, in deren Bezirk der größere

Theil des zchndpstichklgcii Landes sich befindet.

Diese Muvizipalttät kündet dem Zchndeigenthümer
die verlangte Umwandlung an, und empfängt von

demstiheu das Gezcugmß des erhaltenen Entschlusses.

Eben sie bestimt für ein und erstemal den Antheil des

bisherigen Naturalbetrags und damit den Maaßfiab
der künftigen Zinspfllchc eines jeden Besitzers des

bisher Zehndpflichtige» Bodens; und ernennt end-

lich miter denselben einen Trager der künftigen Ge,
samtverzinsung, mit Bestimmung eines seiner Mühe
angemessenen Lohns; es wäre denn, daß die Zchnd-
Pflichtigen über alle dieses sich lieber unter einander
selbst vergleichen wollten und könten.

Auch für dieses Umwandlungsgeschäst erhalten die

Munizipalitäten, abseits der Zchndpflichtigen, eine

in jedem Fall angemessene, und von den administra-
tiven Behörden jeden Cantons zu bestimmende Be-
lohnung.

k) Wenn früher oder später die in diesem § 15 festge.

sezte Zehndzinsveipflichtung gegen den Eigenthümer
losgekauft werden wollte, so mag solches jederzeit

vollkommen, nach allen deiyniigen Bestimmungen '
geschehen, welche eben in gegenwärtigem Gesetz

(§. 2 — 14) enthalten sind.

16. Zu einem ctwelchen Ersatze der Großzehnden für die

I. i?y8, 99 und i8oc>, soll ein Jahrzehndsbetrag,
nach dem für die im I. -802 erfolgenden Loskaufte,
bestimten Mittelwert!) und Preis, §. z gemäß, ent»

richtet werden. Dieser milde Ersatz mag noch über-

dem erst mit unb neben den Zehnden der ; nächst

folgenden Jahre 1802 ; und 4 jedesmal zu einem

Driltheil in Natur oder Gctd bezahlt werden. Die-
jenigen aber, welche vor Ende nächstkünfligen Fe-
bruars sich erklären: daß sie sich auf Martini 1802
von ihrer Zchndpflicht gänzlich loszukaufen gedenken

sind gehalten, vor und ehe der Loskauf geschieht', den

ganzen in diesem Artikel bestimten Zchndersatz für
die z benannten Jahre in Natur oder Geld zu cnt,
richten, wie obsteht.

17. Aus dem Betrag dieses Zchnderfatzes, von den dem

Staat gebührenden Zehnden, scl! seiner Zeit sor
Allem aus wit demenigen Gemeinden oder einzelne!»

Bürgern, welche ihren Kirchen nud Schullchrern in
den I. 1798 99 und i8--s, mehr und minder an

Zehnden wirklich entrichtet, oder sie an dessen Stat!
aufandcre Weise entschädigt, ober endlich zu diesem

Zwecke die ihnen selbst gehörigen Gefalle dargereicht

haben, für diese ihnen zu bewnderer Ehre gereichende

Leistung, oder dem Vaterland dargebrachtes cuis-

welliges Opfer, gebührende dankbare Wrechmms
getroffen werden.



18. Der Betrag des dießjährigen Staatszehndens soll

ganzlich zu Entrichiung angemessener Summen an

die ausstehenden GeHalle der Kirchen - und Schul-
ichrer HclvelicnS angewandt werben-

19. Durch vorstehendes Gesetz sind alle diejenige Artikel
des Gesetzes vom 10. Nov. 1793 welche den Zehnden

betreffen, so wie alle seither über diesen Gegenstand

ergangenen Gesetze, Décrété und Beschlüsse gänzlich

zurückgenommen.

so. Gegenwärtiges Gesetz so» gedrukt, öffentlich bekannt

gemacht, und an gewohnten Orten angeschlagen

werden.

(Der Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Entwurf einer Canlonsverfassung für

den Canton Zürich. 8. r Bogen. (Bern.
i8oi.

Mehrere Entwürffe zu Cantonsverwaltungen sind seit

einiger Zeit in der Handschrift herumgeboten worden:
der gegenwärtige ist der erste, wie Rec. glaubt, der

im Druck erscheint. Er schließt sich genau und gewis-

senhafr an den allgemeinen V e r f a ssu n g se nt-
wurf, an die Bestimmungen desselben wie an seine

Lücken an, und zeichnet sich durch Vollständigkeit, die

oft bis in kleines Detail herabsteigt, so wie durch wohl-
überdachte und sorgfältige Bearbeitung aus.

Seine Rubriken And folgende: Can ton s ein-
th eilu ng. Der Vf. will die bestehende einswcilen
unverändert lassen. Stein und Sax werden wohl um
bedenklich und ohne Reclamation, von Zürich getrennt
bleiben.

Politischer Stand der Canto nsbürger.
Dieser Abschnitt, glaubt Rec., soll überall aus den

Canlonsverfassnngen wegfallen. Der politische Stand
der Bürger wirb entweder Gegenstand eines Zusatzes,
den die helvetische Verfassung erhält, oder der Bestim-
mungen eines allgemeinen Gesetzes werben müssen.

Form der V 0 lk s w a hlen. In Rücksicht ans
Wahlfähigkeitsdedmge bleibt der Vf. bey dem stehen,

was der allgem. Verfassungsentwnrf darüber ausstellt,
welcher ein durch die Cantone zn bestimmendes Eigen-
thum für die verschiedenen Stellen verlangt. Für Di-
striktsbeamtungen wird demnach hier eine jährliche Ab-
gäbe von 4 Fr., für Canlonalämtcr eine solche von 8

Fr. und für Nationalst,llen eine von 24 Fr. verlangt....
Nur in Paris war es möglich, die scharfsinnige Entde-

kung zu machen, daß der ASgabenbetrag, das
den Sitten, dem Charakter und den Oerilichkcitcn der
Schweitz angemessenste Wählvarkeilsbeding sey! Dabey
wird aber ewig Nichts herauskommen. Prüffun»
gen der Fähigkeiten und Stuffenfolge
der Aemter allein, können uns gute Wahlen sicher!?.

Der Vf. dieses Entwurfs fodert für Seelsorger und
SchuUehrer, Fähigkeilszeugnisse als erstes Wahlbeding
(S. 14): warum sollen die Cantonsverwalter ihre Zä.
higkeiten nicht erweisen? Er fühlt das auch wohl selbst,

und schlägt darum bey den Wahlen einen Spreche?
vor, der den Wählern erklären soll: welche Gaben zur
Bekleidung jedes Amtes ersoberlich seyen; eine Abthe--
lung der Wähler in verschiedene Zirkel von iv bis 20,
die unter sich überlegen, wer der fähigste und wnr-
digste sey; endlich einen Wahlausschuß der sein un-
maßgebliches Gutachten über die Vorgeschlagnen giebt.—
Allein wer die Wahlversammlungen der Jahre 1798
und 99 zu beobachten Gelegenheit halte, wird über so

gutgemeinte Vorschläge — lächeln.
G e m e i n d r ach, W a hiinân n er, Orts-

b e a mle. Die Gemeindräthe legen jährlich ihre Srcl-
len nieder und werden wieder gewählt oder ersezt. Der
Polizcvagent soll aus der Zahl der Gcmemdrälhe gewählt,
wo möglich Mit dem eines Nationalageuten in einer Pev.
sou vereinigt werden.

D i st r t k t s b e a mte. Ein Polizeyggent des Di-
strikts, mit 8<-->Fr. Gehalt, soll wo möglich zugleich
dtàStclle eines Distrlkcsstatthalîers versehen.

Wahl corps, Wahlcongreß, Wahlaus-
schnß. Die Wahlmänner aller Distrikte (ans ivv
Bürger giebt jede Gemeinde einen Wahlmann) treten
jährlich zu einem Wahlcongreß zusammen, um 1) die
erledigten Nationalste»?!! zu besetzen; 2) um die samt,
lichen Verwaiiungsrälhc und Landräche, die lährllch
am Vorabende des Wahicongrcsses ihre Stellen nieder-
legen, neu zu ernennen oder die vorige» Beamten in
ihren Stellen zu bestätigen. Bestätigung soll statt ha-
ben, so oft keine erhebliche Klage gegen einen Beamte,,
vorwaltet. (Dieser'Vorschlag würde in der Ausführung
gewiß unstatthaft erfunden werden. Die nemliche Ein,
richtung halte ja in vielen ehmaligen Schwcltzerrcgje,
rungen stakt und wozu führte sie??... Wie kann der
Wahlcongreß competirlicher Richter über Klagen gegen
einen Beamten seyn?) Ehe die Wahlmänne? ans,
einander gehen, wählen sie 9 Bürger ans ihrem Mittel,
die als Wahlausschuß, in ve? Zwischenzeit bis zcm,
neuen Wahlcongreß, jusammenbernffen werden tö»uca,
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